Die Vereinbarung dieses Pflichtpraktikantenvertrages gemäß IX Punkt 4a des Arbeiterkollektivvertrages für die eisen- und metallerzeugende und –verarbeitende Industrie (im folgenden: Arb-KV) ist für Betriebspraktika bis zur Dauer von einem Monat nicht unbedingt erforderlich. 

Für Betriebspraktika ab einmonatiger Dauer (Bezahlung eines Monatslohnes von € 799,40 nur möglich, wenn Praktikum in 2 Kalenderjahren liegt) ist ein Dienstzettel erforderlich.(Dieses Muster enthält alle Punkte eines Dienstzettels und ersetzt ihn daher.)

Die Vereinbarung eines Betriebspraktikums als Volontariat (insbesondere keine Arbeitspflicht und keine Arbeitszeitbindung) ist grundsätzlich möglich. Probleme können vor allem mit der Gebietskrankenkassa auftreten.

                                Pflichtpraktikantenvertrag (Arb-KV)

abgeschlossen zwischen der Firma.............................................................................

in ..........................................................................................................................und

Herrn/Frau .............................................geb. am .......................................................

Schüler/in der .............................................................Jahrgang/Klasse .....................

vertreten (für Rechtsverbindlichkeit nicht erforderlich) durch Herrn/Frau ............... ..............................................als Erziehungsberechtigte/r

wohnhaft in ................................................................Telefon: ..................................

Die Vertragspartner schließen ein Betriebspraktikum gemäß IX Punkt 4a des Arb-KV. Das heißt insbesondere, dass schulrechtliche Vorschriften der oben genannten mittleren (oder höheren) Schule dieses Praktikum vorschreiben.

Folgende Ausbildungsanteile bzw. -inhalte werden vereinbart:...................... ...............................................................................

Das Praktikum beginnt am ................................... und endet am ...............................

(oder Kündigungstermin und Dauer der Kündigungsfrist)

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt .........Stunden (oder: Die tägliche Arbeitszeit beträgt ........ Stunden) und verteilt sich wie folgt: ..................................................................

Für die Beschäftigung als Pflichtpraktikant gebührt Herrn/Frau ..................nach IX Punkt 4a des Arb-KV folgender Monatslohn:.............................., bei kürzerer als einmonatiger Tätigkeit den aliquoten Teil. Weiters erhält Herr/Frau .................................den aliquoten Anteil der kollektivvertraglichen Sonderzahlungen.

Der Lohn ist am letzten des laufenden Monats fällig. (Der Lohn sowie alle sonstigen aus dem Pflichtpraktikatenvertrag resultierenden Leistungen, insbesondere aliquoter Teil der Sonderzahlungen, wird auf ein von Herrn/Frau .................................................. ehestmöglich bekanntzugebendes Konto bei einem inländischen Kreditinstitut überwiesen.) 

Herr/Frau ......................verpflichtet sich, die ihm/ihr im Rahmen der Zielsetzung des Praktikums aufgetragenen, der Ausbildung dienenden Arbeiten und die folgenden vereinbarten (eventuell Vereinbarung eines Vorbehaltes der Zuweisung auch anderer Tätigkeiten) Arbeiten: ......................................gewissenhaft durchzuführen und die vorgegebene Arbeitszeit einzuhalten. Er/sie hat die Betriebs- und Hausordnung sowie die einschlägigen Sicherheits- und sonstigen in betracht kommenden Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit nach entsprechender Belehrung zu beachten und Verschwiegenheit über die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren. 

Weisungsberechtigt ist als unmittelbarer Vorgesetzter und Ausbildner insbesonders   Herr/Frau ..................................

Herr/Frau ..................................... verpflichtet sich, rechtzeitig angeordnete Mehrarbeitsstunden und/oder Überstunden zu leisten. 

Als gewöhnlicher Dienstort (oder wechselnde Dienstorte) wird ..............................vereinbart.

Dienstverhinderungen infolge Krankheit oder Unglücksfall hat Herr/Frau ........................

ohne Verzug, d. h. grundsätzlich noch am Tag des Eintritts der Verhinderung zu melden.

Andernfalls verliert Herr/Frau ................................... für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf den Bezug. 

Herr/Frau .......................................verpflichtet sich, jede Änderung seiner/ihrer Personalien unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. 

Auf das Pflichtpraktikantenverhältnis finden neben den allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen auch jene des Arb-KV Anwendung. 

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

Datum:

Dienstgeber                                       Erziehungsberechtige/r                        Pflichtpraktikant

                                                          (für Rechtsverbindlichkeit                                                                                               

                                                          nicht erforderlich)

